	Ausbildungs- und
	Prüfungsordnungen:
	Allgemeinbildende Schulen
	Kooperative Gesamtschule
	Integrierte Gesamtschule
	 
	 Inhalt
	Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die
	Klassen 1 bis 10 der
	allgemeinbildenden Schulen
	(APO-AS)   5
	Ausbildung- und Prüfungsordnung für die
	kooperative Gesamtschule –
	Jahrgangsstufen 5 bis 10
	(APO-kGS)    49
	Ausbildung- und Prüfungsordnung für die
	integrierte Gesamtschule –
	Jahrgangsstufen 5 bis 10
	(APO-iGS)   59
	 Einführung
	Ausbildungs- und Prüfungsordnungen:
	Neuerungen für die Klassen 1 bis 10 der allgemeinbildenden Schulen
	sowie für die Jahrgangsstufen 5 bis 10 der integrierten Gesamtschulen
	Grundsätze für die Beurteilung der Lernentwicklung und des Lernstandes, für Versetzungen, Abschlüsse, Prüfungen und Zeugnisse für Hamburger Schülerinnen und Schüler werden durch Ausbildungs- und Prüfungsordnungen geregelt. Zum laufenden Schuljahr 2007/08 sind Änderungen in der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Klassen 1 bis 10 der allgemeinbildenden Schulen (APO-AS) und der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die integrierte Gesamtschule - Jahrgangsstufen 5 bis 10 (APO-iGS) in Kraft getreten. Die wichtigsten Neuerungen und Änderungen im Einzelnen:
	 Im Schuljahr 2006/07 haben mehrere Schulen ein Prädikat als Schule mit sportlichem Schwerpunkt erhalten. Sie wurden vom Deutschen Olympischen Sportbund mit der Auszeichnung „Eliteschule des Sports“ geehrt oder von der Behörde für Bildung und Sport als „Partnerschule des Leistungssports“ anerkannt. Die Einrichtung sportbetonter Klassen an Partnerschulen des Leistungssports und Eliteschulen des Sports bedarf rechtlicher Rahmenbedingungen, die jetzt geschaffen worden sind.
	 Schülerinnen und Schüler, die in eine sportbetonte Klasse aufgenommen werden  möchten, müssen sportlich besonders geeignet sein. Entfällt die sportliche Eignung  nach Aufnahme in die sportbetonte Klasse, können die Schülerinnen und Schüler in nicht sportbetonte Klassen umgesetzt werden.
	 Erstmals sind in die APO-AS Bestimmungen über den Erwerb des Latinums und des Graecums in der Sekundarstufe I des Gymnasiums aufgenommen worden – entsprechend der Vereinbarung der Kultusministerkonferenz über das Latinum und das Graecum vom 22. September 2005. Die Schülerinnen und Schüler des achtstufigen altsprachlichen Gymnasiums erwarben am Ende des Schuljahres 2006/07 die für diese Zusatzqualifikation erforderlichen Kompetenzen.
	 
	 Die Vereinbarung der Kultusministerkonferenz über die Schulformen und Bildungsgänge in der Sekundarstufe I vom 3. Dezember 1993 in der Fassung vom 2. Juni 2006 lässt zu, dass eine Fremdsprache nicht bis zum Ende des Bildungsganges fortgeführt wird, wenn die Stufe B1 des Europäischen Referenzrahmens für Sprachen erreicht ist. Die Gymnasien können ihren Schülerinnen und Schülern künftig im Rahmen ihres Schulprofils die Abwahl einer Sprache am Ende der Klasse 9 ermöglichen.
	Voraussetzung für die Abwahl der Fremdsprache am Ende der Klasse 9 ist neben der  Teilnahme an einer mündlichen Prüfung, dass die Schülerin oder der Schüler eine  weitere Fremdsprache schon in Klasse 8 aufgenommen hat oder in Klasse 10 neu aufnehmen wird.
	 Als Folge dieser Neuerung werden am Ende der Klasse 10 des Gymnasiums nicht  mehr wie bisher zentrale Klassenarbeiten in zwei Fremdsprachen geschrieben, sondern nur noch in einer. Die Schülerinnen und Schüler können wählen, in welcher spätestens in Klasse 8 aufgenommenen Sprache sie sich prüfen lassen wollen. Schüle- rinnen und Schüler, die am Ende der Klasse 10 die Prüfung für das Latinum oder  Graecum ablegen, können mit dieser Prüfung die Überprüfung in der Fremdsprache ersetzen.
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